Name der entgegennehmenden Stelle Name der Sitzgemeinde

Gew A1

Beginn der Tatigkeit
Meldenummer

Gemeindekennzahl
Sitz derBetriebsstatte

Gewerbe - Anmeldu ng Bitte die nachfolgenden Felder vollstandig und gut lesbar ausflllen

nach §14 oder §55¢ der Gewerbeordnung sowie die zutreffenden Kastchen ankreuzen

Bei Personengesellschaften (z.B. OHG) ist fiir jeden geschaftsfiihrenden Gesellschafter ein
eigener Vordruck auszufiillen. Bei juristischen Personen sind in den Feldern 4 bis 11, 30 und 31

Angabel‘l zZum BetriebSinhaber die Angaben zum gesetzlichen Vertreter einzutragen (bei inl&ndischer AG wird auf diese

Angaben verzichtet). Bei weiteren gesetzlichen Vertretern sind die Angaben auf Beiblattern zu machen.

1 I Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister, ggf. im 2 Ort und Nummer des Eintrages im Handels-, Genossenschafts- oder

Stiftungsverzeichnis eingetragener Name mit Rechtsform Vereinsregister, ggf. Nummer im Stiftungsverzeichnis
(bei GbR: Angabe der weiteren Gesellschafter)

3 I Name des Geschéafts, wenn er vom eingetragenen Namen in Feld 1 abweicht (Geschaftsbez eichnung; z.B. Gaststatte zum griinen Baum, Friseur Haargenau)

Angaben zur Person

4 I Name 5 I Vornamen

6 Geschlecht (Angabe ist entsprechend der Eintragung in der Geburtsurkunde zu machen)

mannlich D weiblich D divers D

ohne Angabe D

7 I Geburtsname (nur bei Abweichung vom Namen) 8 I Geburtsdatum 9 I Geburtsort und -land

10 Staatsangehorigkeit(en
—I e gheit(en) deutsch D andere:

11 I Anschrift der Wohnung (StraBe, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) Mobil-, Telefonnummer
Telefaxnummer
E-Mail-Adresse

Internetadresse

Angaben zum Betrieb

12 I Zahl der geschéaftsfiihrenden Gesellschafter (nur bei Personengesellschaften) / Zahl der gesetzlichen Vertreter (nur bei juristischen Personen)

13 Liegt eine Beteiligung der &ffentlichen Hand vor?
-/ 0 =

nicht bekannt D

14 I Vertretungsberechtigte Person/Betriebsleiter (nur bei inlandischen Aktiengesellschaften, Zweigniederlassungen und unselbstandigen Zweigstellen)

Name, Vornamen

Anschriften (StraBe, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

15 I Betriebsstatte Mobil-, Telefonnummer
Telefaxnummer
E-Mail-Adresse

Internetadresse

16 I Hauptniederlassung (falls die Betriebsstéatte lediglich Mobil-, Telefonnummer
Zweigniederlassung oder unselbstandige Zweigstelle ist)
Telefaxnummer
E-Mail-Adresse

Internetadresse

17 I Friihere Betriebsstatte Mobil-, Telefonnummer
Telefaxnummer
E-Mail-Adresse

Internetadresse




18 Angemeldete Tatigkeit (bitte genau angeben und Tatigkeiten moglichts genau beschreiben: z.B. Herstellung von Mébeln, Elektroinstallationen
und Elektroeinzelhandel, GroRBhandel mit Lebensmitteln); bei mehreren Tatigkeiten bitte den Schwerpunkt unterstreichen - ggf. ein Beiblatt verwenden.

©

Wird die Tatigkeit (vorerst) im Nebenerwerb betrieben? 20 I Datum des Beginns der angemeldeten Tatigkeit

ja I:l nein

N

1] G

(A8 Gles EngrammlelEia EEtilEbee Industrie Handwerk D Handel D Sonstiges I:l
Zahl der bei Geschaftsaufnahme tatigen Personen (einschlieflich Aushilfen, Volizeit Teilzeit keine
Ehe- oder Lebenspartner des Inhabers); ohne Inhaber
Die Anmeldung wird erstattet fiir
eine Hauptniederlassung eine Zweigniederlassung D eine unselbstandige Zweigstelle D

i

ein Reisegewerbe

gjo

Grund der Neueinrichtung / der Ubernahme

Neugrindung Wiedererdffnung nach Verlegung aus einem anderen Meldebezirk

[*]

Wechsel der Rechtsform Ubergang nach dem Umwandlungsgesetz (z.B. Verschmelzung, Spaltung)

Gesellschaftereintritt Ubernahme (Erbfolge, Kauf oder Pacht)

(0
L0

26 Name des frilheren Gewerbetreibenden oder friiherer Firmennamen

o] 2]

27 | AuRer bei Neugriindung: Angabe des bisherigen gesetzlichen Unfallversicherungstragers
nicht bekannt
AuRer bei Neugriindung: Angabe der bisherigen Mitgliednummer

nicht bekannt

1 O

Falls der Betriebsinhaber fiir die angemeldete Tatigkeit eine Erlaubnis benétigt, in die Handwerksrolle einzutragen ist
oder Auslander ist, der einen Aufenthaltstitel benétigt:

Ja

28 I Liegt eine Erlaubnis vor? nein

Ausstellungsdatum und erteilende Behorde:

29 | Nur fiir Handwerksbetriebe der Anlage A nein ja

der Handwerksordnung

Ausstellungsdatum und Name der Handwerkskammer:

Liegt eine Handwerkskarte vor?

30 I Nur fiir Auslénder, die einen nein ja Ausstellungsdatum und erteilende Behorde:

Aufenthaltstitel benétigen

Liegt eine Aufenthaltstitel vor?

31 I Enthalt der Aufenthaltstitel eine die nein ja
Erwerbstatigkeit betreffende Auflage

und/oder Beschrankung

Angabe der Auflage und/oder Beschrankung:

O O O O

L]
]
[
[

Hinweis: Diese Anzeige berechtigt nicht zum Beginn des Gewerbebetriebes, wenn noch eine Erlaubnis oder eine Eintragung
in die Handwerksrolle notwendig ist. Zuwiderhandlungen kénnen mit GeldbuBe, Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet werden.
Diese Anzeige ist keine Genehmigung zur Errichtung einer Betriebsstéitte gemaR dem Planungs- und Baurecht.

32 I Datum | 33 I Unterschrift




Anlage Hinweise: ByteStorm GmbH

Unterrichtung fiir bundesstatistische Erhebungen der Gewerbean- und Gewerbeabmeldungen nach § 17 Bundesstatistikgesetz
(BStatG) und nach der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 (DS-GVO)

Uber die Gewerbeanzeigen fiir Gewerbean- und -abmeldungen nach § 14 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 3 der Gewerbeordnung (GewO) werden von den statistischen Amtern der
Lander monatliche Erhebungen als Bundesstatistik durchgefiihrt.

Zweck der Erhebung
Die bei allen Gewerbeanzeigepflichtigen, die ein Gewerbe an- oder abmelden, monatlich durchgefiihrte Statistik dient der Gewinnung zuverlassiger, aktueller und bundesweit
vergleichbarer Daten Uber die Gewerbean- und -abmeldungen. Sie ist unentbehrliche Informationsgrundlage fiir die Wirtschafts-, Wettbewerbs- und Strukturpolitik.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht, Umfang und Art der Erhebung

Rechtsgrundlage der Statistik ist § 14 Abs. 13 in Verbindung mit § 14 Abs. 14 Nr. 5 GewO in Verbindung mit der Gewerbeanzeigenverordnung (GewAnzV) sowie in Verbindung
mit dem BStatG. Erhoben werden die Angaben zu § 3 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe a GewAnzV (Feld-Nummern 6, 10, 18 bis 25, 29 und 32 der Anlage 1 zur GewAnzV) und zu § 3
Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe ¢ GewAnzV (Feld-Nummern 6, 10, 18 bis 26, 28 und 29 der Anlage 3 zur GewAnzV). Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 14 Abs. 13 GewO in
Verbindung mit § 15 BStatG. Nach § 14 Abs. 13 Satz 4 GewO sind die Gewerbeanzeigepflichtigen, die ein Gewerbe an- oder abmelden, auskunftspflichtig und erflillen die
Auskunftspflicht durch Erstattung der entsprechenden Gewerbeanzeige. Nach § 3 Absatz 4 GewAnzV werden die Daten aus der Gewerbeanzeige elektronisch ber
verwaltungsinterne Kommunikationsnetze oder verschlisselt iber das Internet an die statistischen Amter der Lander tibermittelt.

Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG bzgl. statistischer Verwendungszwecke grundsatzlich geheim gehalten. Nur in ausdriicklich gesetzlich geregelten
Ausnahmefallen dirfen Einzelangaben tibermittelt werden.
Eine Ubermittlung von Einzelangaben ist grundsatzlich zuldssig an:
offentliche Stellen und Institutionen innerhalb des Statistischen Verbunds, die mit der Durchfiihrung einer Bundes- oder europdischen Statistik betraut sind (z. B. die
Statistischen Amter der Lander, die Deutsche Bundesbank, das Statistische Amt der Européischen Union [Eurostat]),
Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhaltnis besteht (z. B. ITZBund, Rechenzentren der Lander). Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es zulassig, den Hochschulen oder sonstigen
Einrichtungen mit der Aufgabe unabhangiger wissenschaftlicher Forschung fiir die Durchfiihrung wissenschaftlicher Vorhaben
1. Einzelangaben zu (ibermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhéltnismaRig groen Aufwand an Zeit, Kosten und
Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden kénnen (faktisch anonymisierte Einzelangaben),
2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der statistischen Amter der Lander Zugang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift
(formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewahren, wenn wirksame Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden.
Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht fir Personen, die Einzelangaben erhalten.

Hilfsmerkmale, laufende Nummern / Ordnungsnummern, Léschung, Statistikregister

Der im Handels-, Genossenschafts-oder Vereinsregister, ggf. im Stiftungsverzeichnis eingetragene Name mit Rechtsform; der davon abweichende Name des Geschéfts; Ort und
Nummer des Eintrags; Name und Vorname des Gewerbetreibenden; Zahl der geschaftsfiihrenden Gesellschafter/ Zahl der gesetzlichen Vertreter; Anschriften, Telefonnummern
und E-Mail-Adressen der Betriebsstatte, der Hauptniederlassung sowie der friiheren bzw. kiinftigen Betriebsstatte (Feld-Nummern 1 bis 5, 12 und 15 bis 17 der Anlagen 1 und 3
der GewAnzV) sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchfiihrung der Erhebung dienen. In den Datensétzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden
diese Hilfsmerkmale nach Abschluss der Uberpriifung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlussigkeit und Vollstandigkeit geléscht. Angaben zu den
Erhebungsmerkmalen werden solange verarbeitet und gespeichert, wie dies fiir die Erfillung der gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist. Die Hilfsmerkmale werden nach §
13 Abs. 1 BStatG in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Statistikregistergesetz (StatRegG) bei Gewerbeanmeldungen zusammen mit den Erhebungsmerkmalen der Feld-Nummem 6, 10,
18 bis 25, 29 und 32 der Anlage 1 der GewAnzV/ und bei Gewerbeabmeldungen zusammen mit den Erhebungsmerkmalen 6, 10, 18 bis 26, 28 und 29 der Anlage 3 der GewAnzV/
im Unternehmensregister fir statistische Verwendungszwecke gespeichert.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten, Recht auf Beschwerde

Die Auskunftgebenden (Anzeigepflichtigen), deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden, kénnen in Bezug auf die bundesstatistischen Erhebungen

— eine Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,

- die Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,

— die Loschung nach Artikel 17 DS-GVO sowie

- die Einschrankung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 DS-GVO widersprechen. Sollte
von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prift die zustandige offentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfiir erfillt sind. Die antragstellende
Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre Identitdt nachzuweisen, bevor weitere Malnahmen ergriffen werden. Fragen und Beschwerden (ber die Einhaltung
datenschutzrechtlicher Bestimmungen kdnnen jederzeit an die behordlichen Datenschutzbeauftragten der Statistischen Amter des Bundes und der Lander oder an die jeweils
zustandigen Datenschutzaufsichtsbehdrden gerichtet werden. Deren Kontaktdaten finden Sie unter https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.

Hinweise

1. Diese Anzeige gilt gleichzeitig als Anzeige nach § 138 Abs. 1 der Abgabenordnung bei dem fir den angemeldeten Betrieb zustdndigen Finanzamt; die Gbrigen
steuerrechtlichen Vorschriften bleiben jedoch unberihrt. Diese Anzeige gilt gleichzeitig auch als Mitteilung nach § 192 Abs. 1 des Siebten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB VII)
gegeniiber dem zustandigen gesetzlichen Unfallversicherungstrager.

Unberihrt bleiben auch die sonstigen 6ffentlich-rechtlichen Pflichten, z. B. nach dem Arbeits- und Sozialversicherungsrecht oder dem AuRenwirtschafts- und Auslénderrecht.
Diese Bescheinigung berechtigt insbesondere nicht zum Beginn oder zur Anderung oder Erweiterung oder Verlegung eines Gewerbebetriebes, wenn daflir eine Erlaubnis
oder eine Eintragung in die Handwerksrolle notwendig ist. Zuwiderhandlungen gegen eine Anzeige- oder Erlaubnispflicht oder eine Pflicht zur Eintragung in die
Handwerksrolle kdnnen mit GeldbuRe, in bestimmten Fallen (vgl. § 148 der Gewerbeordnung (GewO)) auch mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Die
Fortsetzung eines ohne eine etwa erforderliche Erlaubnis oder eine Eintragung in die Handwerksrolle begonnenen Betriebes kann verhindert werden (§ 15 Abs. 2 GewO, §
16 der Handwerksordnung (HwO)).

2. Ein Wechsel des Betriebsinhabers (z. B. durch Kauf, Pacht, Erbfolge, Anderung der Rechtsform) einschlieBlich des Ein- oder Austritts geschaftsfilhrender Gesellschafter bei
Personengesellschaften (OHG, KG, GbR), ein Wechsel der Betriebstatigkeit (z. B. Umwandlung eines GroRhandels in einen Einzelhandel), eine Ausdehnung der Téatigkeit auf
Waren oder Leistungen, die bei Betrieben der angemeldeten Art nicht geschaftsiblich sind (z. B. Erweiterung eines GroRhandels um einen Einzelhandel), eine Verlegung des
Betriebs oder die Aufgabe des Betriebes ist erneut nach § 14 GewO anzuzeigen.

3. Bei bereits gegriindeten, aber noch nicht im Handelsregister eingetragenen juristischen Personen miissen die in dem Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung angegebenen
Criinder jeweils eigene Gewerbeanmeldungen mit einem Hinweis auf die Gesellschaft in Griindung sowie ggf. weitere Gesellschafter abgeben. Nach Eintragung der
juristischen Person in dem betreffenden Register hat deren gesetzlicher Vertreter fiir diese eine Gewerbeanmeldung abzugeben und die Griinder miissen fiir sich jeweils
entsprechende Gewerbeabmeldungen abgeben.

4. Auslander, mit Ausnahme der EU-Biirger oder Staatsangehdrige der Mitgliedstaaten des Europdischen Wirtschaftsraums (EWR), die in eigener Person im Inland eine
gewerbliche Tatigkeit ausiiben wollen, bedirfen von der dafir zustandigen Ausléanderbehérde einer Niederlassungserlaubnis oder einer Aufenthaltserlaubnis, die die



Anlage Hinweise: ByteStorm GmbH

Auslibung einer entsprechenden Erwerbstatigkeit ausdriicklich erlaubt. Schweizer Staatsburger haben ihr Freizligigkeitsrecht aus dem Freizigigkeitsabkommen zwischen der
Europaischen Union und der Schweiz (BGBI. Il 2001 S. 810) durch Vorlage eines deklaratorischen Aufenthaltstitels nachzuweisen, soweit sie sich in der Bundesrepublik
Deutschland niederlassen oder zur Erbringung von Dienstleistungen mit einer Dauer von mehr als 90 Tagen berechtigt sind.

5. Nach § 14 Abs. 8 Satz 1 Nr. 9 GewO erhalten die statistischen Amter der Lander zur Filhrung des Statistikregisters nach § 1 Abs. 1 Satz 1 des Statistikregistergesetzes
(StatRegG) Daten aus den Gewerbeanzeigen fiir Gewerbeummeldungen nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 GewO. Dies betrifft die Daten der Feldnummern 1 bis 6, 10, 12,
15 bis 24, 26 und 29 der Anlage 2 der GewAnzV. Fragen und Beschwerden Uber die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen kdnnen jederzeit an die behérdlichen
Datenschutzbeauftragten der Statistischen Amter der Lander oder an die jeweils zustandigen Datenschutzaufsichtsbehdrden gerichtet werden. Deren Kontaktdaten finden Sie
unter https://www_statistikportal.de/de/datenschutz.

Datenschutzrechtlicher Hinweis

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur Bearbeitung bendtigt. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung erfolgt aufgrund und zum Zweck des § 14 GewO, des Art. 6
Abs. 1c DSGVO und den Regelungen der Abgabenordnung.

Néhere Informationen zu Ihren Rechten im Rahmen der Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung erhalten Sie bei:
Datenschutzbeauftragte der Stadt Eschborn

Rathausplatz 36

65760 Eschborn

E-Mail: datenschutz@eschborn.de



	Form_Gewerbeanmeldung_Neu.pdf
	Datenschutz.pdf

	Name Sitzgemeinde: 
	entgegennehmende Stelle: 
	Meldenummer: 
	Gemeindekennzahl: 
	Eintragung Ort und Nummer: 
	Name mit Rechtsform: 
	abweichender Name: 
	Familienname: 
	Vorname: 
	cb1: Off
	cb2: Off
	cb3: Off
	cb4: Off
	Geburtsname: 
	Geburtsdatum: 
	Geburtsort und -land: 
	cb5: Off
	Staatsangehörigkeit: 
	Anschrift der Wohnung: 
	Telefon: 
	Fax: 
	E-Mail: 
	Web: 
	Gesellschafter/Vertreter: 
	cb6: Off
	cb7: Off
	cb8: Off
	vertretungsberechtigte Person: 
	Betrieb Anschrift: 
	Hauptniederlassung Anschrift: 
	Anschrift frühere Betriebsstätte: 
	Telefon2: 
	Fax2: 
	E-Mail2: 
	Web2: 
	Telefon3: 
	Fax3: 
	E-Mail3: 
	Web3: 
	Telefon4: 
	Fax4: 
	E-Mail4: 
	Web4: 
	Angemeldete Tätigkeit: 
	cb9: Off
	cb10: Off
	Datum Beginn: 
	cb11: Off
	cb12: Off
	cb13: Off
	cb14: Off
	Vollzeit: 
	Teilzeit: 
	cb15: Off
	cb16: Off
	cb17: Off
	cb19: Off
	cb18: Off
	cb20: Off
	cb22: Off
	cb24: Off
	cb21: Off
	cb23: Off
	cb25: Off
	Früherer Firmenname: 
	cb26: Off
	cb27: Off
	Bisheriger Unfallversicherungsträger: 
	Bisherige Mitgliednummer: 
	cb28: Off
	cb29: Off
	cb30: Off
	cb31: Off
	cb32: Off
	cb33: Off
	cb34: Off
	cb35: Off
	Datum und Name der Kammer: 
	Datum und Behörde: 
	Auflage und/oder Beschränkung: 
	Datum: 


